
Anlage 1 zur Vorlage 0927/2014 Haushaltsplan 2015







          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 









          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadt Münster 
 
II/20                14.11.2014 
 
 
 
Einwendungen gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW gegen den  
Haushaltsplanentwurf 2015   
Stellungnahme der Verwaltung zu den Einwendungen 
 
 
1. Einwendung: 
 
Die Ausgaben der Stadt Münster für den SC Preußen M ünster sind nicht erkennbar. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche (17), Produktgruppen (70) und Produkte (189). Die Basis für diese Gliederungs-
systematik ist der auf den gesetzlichen Vorgaben beruhende Produktplan der Stadt Münster. 
 
Die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden im Haushalt der Stadt Münster nach 
Produktgruppen aufgestellt. Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche 
(Aufwendungen) im Kontext mit dem SC Preußen Münster sind in dem Teilergebnisplan der 
Produktgruppe 08 01 „Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ auszuweisen. Der 
Zuschuss an den SC Preußen Münster für den Betrieb und die Unterhaltung des Stadions an 
der Hammer Straße ist der Zeile 15 „Transferaufwendungen“ zugeordnet (vgl. Erläuterung im 
Haushaltsplan-Entwurf 2015, Band 2, Seite 291). Aufwendungen für die Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von Immobilien, die originär vom Immobilienmanagement getragen werden, 
sind unter den internen Leistungsbeziehungen abgebildet. 
 
Um mehr Transparenz zu erreichen und die Verständlichkeit zu erhöhen, enthält der 
Haushaltsplan der Stadt Münster mit dem Zuschussbericht (Haushaltsplan-Entwurf 2015, 
Band 1, Seite 285 ff.) und dem Bericht zu den Instandhaltungsmaßnahmen (Haushaltsplan-
Entwurf 2015, Band 1, Seite 307 ff.) zwei freiwillige, über die gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehende Anlagen. Damit soll erreicht werden, dass Informationen zu zwei 
wesentlichen Aspekten der Ergebnisrechnung zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen 
Darstellung detailliert und nachvollziehbar an einer Stelle zur Verfügung gestellt werden. Im 
Zuschussbericht werden die im Haushaltsplan auf 22 Produktgruppen verteilten Geld-
leistungen der Stadt Münster an Dritte (Verbände, Vereine und sonstige Organisationen) zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammengefasst. Ziel des Berichts zu den Instandhaltungs-
maßnahmen und speziell des hinterfragten Flächenplans ist es, einen standortbezogenen 
Überblick über die Flächen und Kosten zu den von der Stadt Münster bewirtschafteten 
Immobilien als auch deren Zuordnung zu den Produktgruppen des Haushaltsplans zu 
vermitteln (vgl. Erläuterungen im Haushaltsplan-Entwurf 2015, Band 1, Seite 312). 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
 
2. Einwendung:  
 
Aus der Aufstellung Band 1 Seite 117 „Beteiligungss truktur“ wird nicht ersichtlich, 
dass die Stadtwerke Münster GmbH an der Betriebsges ellschaft der Antenne Münster 
beteiligt ist. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Eine Überprüfung des Sachverhaltes hat ergeben, dass keine rechtlichen Gründe vorliegen, 
die gegen den Ausweis der Beteiligung der Stadtwerke Münster GmbH an der 
Betriebsgesellschaft der Antenne Münster sprechen. Die Verwaltung wird daher die 
Übersicht entsprechend ergänzen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Sta dt Münster wird zum endgültigen 
Haushaltsplan 2015 angepasst. 
 
 
3. Einwendung:  
 
3.1 In der Darstellung der Finanzsituation der Stad t Münster 2015 (Band 1, Seite 25) 

wird der Haushaltsplan 2014 mit einem überholten „Ü berschuss“ bewertet. Der 
aktuelle Ergebnisplan für 2014 endet jedoch nicht m it einem Überschuss von rd. 
9,2 Mio. €, sondern mit einem Defizit von rd. -2,5 Mio. €. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
In den betreffenden Ausführungen des Vorberichts wird auf den am 11.12.2013 vom Rat 
beschlossenen Haushaltsplan 2014 Bezug genommen. Demgegenüber weist der Ergebnis-
plan 2015 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben als Haushaltsansatz für das Jahr 2014 den 
sog. fortgeschriebenen Ansatz aus. Dieser enthält neben den ursprünglich im Rahmen der 
Haushaltssatzung beschlossenen Ansätzen auch die im Rahmen des Jahresabschlusses 
2013 vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Ermächtigungen für 
Aufwendungen von rd. 11,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsüber-
tragungen wird aus dem ursprünglich für das Jahr 2014 angenommenen Überschuss von rd. 
9,2 Mio. € ein planmäßiges Defizit von rd. -2,5 Mio. €. Diese Betrachtung verkennt aber den 
Umstand, dass die Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014 kein einmaliges 
Ereignis waren, sondern regelmäßig in annähernd gleicher Höhe wiederkehren.  
 
Da der Haushaltsplan-Entwurf 2015 noch keine Ermächtigungsübertragungen aus 2014 
enthalten kann, ist auch der im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2014 
ausgewiesene, die planmäßigen Ermächtigungsübertragungen aus 2013 nicht beinhaltende 
Überschuss von rd. 9,2 Mio. € bei der Gegenüberstellung der erwarteten Jahresergebnisse 
für 2014 und 2015 zugrunde zu legen. Bei der Betrachtung sind die bereits erfolgten und die 
ggf. zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen also nicht zu berücksichtigen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
 
3.2 Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkap itals (Band 1, Seite 111) ist nicht 

den aktuellen Zahlen angepasst. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Als Anlage zum Haushaltsplan soll die Übersicht insbesondere die Entwicklung des Eigen-
kapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nachvollziehbar machen. 
Aufbau und Inhalt der Übersicht entsprechen dem Muster des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (vgl. „Neues Kommunales Finanzmanage-
ment in Nordrhein-Westfalen“, Handreichung für Kommunen, 5. Auflage, Seite 1.226) und 
orientieren sich folglich an der Bilanzposition Eigenkapital, in die die Auswirkungen von 
Ermächtigungsübertragungen nicht einfließen. 
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Unabhängig davon vermittelt die Darstellung der Jahresergebnisse ohne Berücksichtigung 
der regelmäßig in annähernd gleicher Höhe wiederkehrenden Ermächtigungsübertragungen 
ein realistisches Bild von der Entwicklung des Eigenkapitals. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
3.3 Dies gilt dann auch für die abschließenden Beme rkungen (Band 1, Seite 51). 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die abschließenden Bemerkungen sind in die Zukunft gerichtet. Sie geben einen Überblick 
über die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für 2015 und die 
Folgejahre erwartete Haushaltslage und den daraus resultierenden Konsolidierungsdruck. 
Ferner sind Risiken benannt, deren finanziellen Auswirkungen noch nicht in den 
Haushaltsplan-Entwurf 2015 eingearbeitet werden konnten (z. B. Folgen des Unwetters vom 
28.07.2014).  
 
Die Ausführungen gelten unabhängig von einer Berücksichtigung der Ermächtigungs-
übertragungen von 2013 nach 2014 im planmäßigen Jahresergebnis 2014. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
 
3.4 Dies gilt auch für die Entwicklung des Eigenkap itals (Band 1, Seite 28). 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Übersicht bildet die Entwicklung des Eigenkapitals vom Zeitpunkt der Umstellung des 
Rechnungswesens auf das NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) bis zum Ende 
der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) und damit auf der Frage, ab wann für die Stadt Münster die Pflicht zur 
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes als Folge eines nicht ausgeglichenen 
Haushalts besteht. 
 
Die wesentliche Feststellung, dass keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes besteht, gilt unabhängig von einer Berücksichtigung der Ermächtigungsüber-
tragungen von 2013 nach 2014 im planmäßigen Jahresergebnis 2014. Unabhängig davon 
vermittelt die Aufnahme der voraussichtlichen Defizite ohne Berücksichtigung der regelmäßig 
in annähernd gleicher Höhe wiederkehrenden Ermächtigungsübertragungen ein realistisches 
Bild von der Entwicklung des Eigenkapitals. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
4. Einwendung:  
 
4.1 Im Ergebnisplan 2015 (Teil 1, Seite 10) erschei nt zum ersten Mal die direkte 

Verrechnung eines Anlageabgangs mit der Allgemeinen  Rücklage. Eine 
Erläuterung hierzu fehlt. Übernahmen von Zahlen aus  dem letzten Haushaltsplan 
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müssen mit den Angaben im neuen Haushaltsplan übere instimmen, Änderungen 
müssen erläutert werden. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 13.09.2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 
beschlossen. Eine der Änderungen betrifft die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen. Sie sind nach § 43 Abs. 3 der Gemeindehaushalts-
verordnung NRW (GemHVO NRW) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu 
verrechnen. Ferner sind die Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage verrechnet werden, nach § 38 Abs. 3 GemHVO in der Ergebnisrechnung 
nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Diese Vorschriften gelten originär für 
den Jahresabschluss. Erstmals anzuwenden waren sie auf den Jahresabschluss 2013. 
 
Aus Gründen der Transparenz hat die Stadt Münster den nachrichtlichen Ausweis der Er-
träge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, 
auch in den Ergebnisplan aufgenommen. Zum ersten Mal geschah dies im Haushaltsplan 
2014. Aufbau und Inhalt der Darstellung sind im Haushaltsplan-Entwurf 2015 unverändert. 
Anpassungen bei der Höhe der angenommenen Erträge und Aufwendungen für das jeweils 
zu planende Jahr und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im 
Vergleich zu den Angaben im Haushaltsplan des Vorjahres sind planungsimmanent. 
 
Im Übrigen bezieht sich die Einwendung auf die Angaben zum Jahr 2013. Daher wird an 
dieser Stelle auf die Erläuterung der Ergebnisrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 
2013 (vgl. Jahresabschluss 2013 – Entwurf, Band 1, Seite 33, Ziffer 2.6) verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 
4.2 Im Haushaltsplan 2015 (Teil 1, Seite 10) ist nu nmehr – neu – jeweils von 2015 bis 

2018 jährlich ein die Allgemeine Rücklage reduziere nder Veräußerungsverlust von 
1 Mio. € eingeplant, so dass sich die allgemeine Rü cklage jährlich um 1 Mio. € 
verringert. Eine Erläuterung hierzu ist notwendig, sie fehlt jedoch, zumindest an 
dieser Stelle des Haushaltsplanes. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zum Hintergrund, Aufbau, Inhalt und Zeitpunkt des erstmaligen nachrichtlichen Ausweises 
der Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen 
sind, wird auf die Ausführungen zu Einwendung 4.1 verwiesen. 
 
Den Ansätzen liegt die Annahme zugrunde, dass in 2015 und den Folgejahren aus dem 
Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erträge 
in Höhe von 0,5 Mio. € jährlich (Verkaufserlös > Buchwert) und Aufwendungen in Höhe von 
1,5 Mio. € jährlich (Verkaufserlös < Buchwert) generiert werden. Per Saldo verbleibt dann ein 
geplantes Defizit aus den o. g. Sachverhalten von 1,0 Mio. € jährlich. Mit zunehmender 
Erfahrung, in welcher Höhe diese Erträge und Aufwendungen tatsächlich anfallen, werden 
die Ansätze in den kommenden Jahren konkretisiert. 
 
Das im Laufe eines Jahres tatsächlich entstandene Defizit, aber auch ein evtl. Überschuss 
aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
ist im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt. 
 




